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ANLAGE 1 zur Vorlage  -  Abwägungsprotokoll 
Bebauungsplan „Oberes Ried - Bussardstraße, Flst. 3875“ in  Balingen-Weilstetten 
 
 
Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
vom 11.04.2016 bis zum 11.05.2016. 
 

Lfd. 
Nr. Anregungen Abwägungsvorschlag/Abwägungsprotokoll 

01 Regierungspräsidium Freiburg  
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
Schreiben vom 11.05.2016 

 

01/1 1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher 
Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden 
werden können 

Keine 

Kenntnisnahme 

01/2 2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
die den Plan berühren können, mit Angaben des 
Sachstandes 

Keine 

Kenntnisnahme 

01/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hinweise, Anregungen oder Bedenken  
Geotechnik 
Auf der Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten 

besteht der Untergrund im Planungsgebiet aus Gesteinen 

der Opalinuston-Formation.  

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei 

Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des 

tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsboten ist zu rech-

nen. 
Die anstehenden Gesteine neigen zu Rutschungen. Sollte 

eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer 

geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf 

das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im 

Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologi-

schen Versickerungsgutachtens empfohlen. 

Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Baugrund-

eigenschaften sollte von der Versickerung Abstand ge-

nommen werden. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weite-

ren Planungen oder von Bauarbeiten (z.B. zum genauen 

Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 

Tragfähigkeit des Gründunghorizontes, zum Grundwas-

ser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene 

Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. 

DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass im Anhörungsver-

fahren des LGRB als Träger öffentlicher Belange keine 

fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von 

Auszügen daraus erfolgt.  

 

 
 
Im Textteil werden die Anregungen zur Geotech-
nik unter den Hinweisen mit aufgenommen, die 
eine Empfehlung zur objektbezogenen Bau-
grund- und Gründungsberatung durch ein erfah-
renes Ingenieurbüro beinhalten. 
 

Boden  
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hin-

weise, Anregungen oder Bedenken vorzutragen. 

 

 
Kenntnisnahme 

ANLAGE 01 zur Vorlage 2017/145 



 

- 2 - 

Lfd. 
Nr. Anregungen Abwägungsvorschlag/Abwägungsprotokoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineralische Rohstoffe  
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer 

Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzu-

bringen.  

 

 
Kenntnisnahme 

Grundwasser 
Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologischer Sicht 

keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubrin-

gen.  

 

 
Kenntnisnahme 

Bergbau 
Bergbehördliche Belange werden von der Planung nicht 

berührt. 

 

 
Kenntnisnahme 

Geotopschutz  
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissen-

schaftlichen Naturschutzes nicht tangiert.  

 

 
Kenntnisnahme 

Allgemeine Hinweise  

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können 

dem bestehenden Geologischen Kartenwerk, eine Über-

sicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der 

Homepage des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnom-

men werden.  

Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, 

welches im Internet unter der Adresse http://lgrb-

bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-

Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen werden kann. 

 
Kenntnisnahme 

02 Polizeipräsidium Tuttlingen  
Schreiben vom 03.05.2016 

 

02/1 Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans in der vorge-

legten Form bestehen seitens des Polizeipräsidiums Tutt-

lingen keine Bedenken. 

Kenntnisnahme 

03 Regionalverband Neckar-Alb  
Schreiben vom 20.04.2016 

 

03/1 Mit dem o. g. Bebauungsplan soll eine bisher als Kinder-

spielplatz vorgesehene Grünfläche als Baugrundstück 

ausgewiesen werden.  

Aus regionalplanerischer Sicht werden keine Bedenken 

oder Anregungen erhoben. 

Wir bitten um Beteiligung am weiteren Verfahren und 

Benachrichtigung über das Ergebnis. 

 

Kenntnisnahme 
Der Regionalverband wird am weiteren Verfah-
ren beteiligt 

04 Landratsamt Zollernalbkreis  
Schreiben vom 10.05.2016 

 

04/1 Wasser- und Bodenschutz 
O. g. Vorhaben wird unsererseits neutral bewertet.  
 

 
Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen Abwägungsvorschlag/Abwägungsprotokoll 

04/2 Immissionsschutz/Gewerbeaufsicht 
Keine Bedenken  
 

 
Kenntnisnahme 

04/3 Abfallwirtschaft  
Keine Bedenken.  
Falls Grundstücke nicht direkt anfahrbar sind, z.B. weil 
keine ausreichend dimensionierte Straße oder Wende-
möglichkeit besteht, müssen die betroffenen Bewohner 
ihre Abfälle entsprechend den Vorgaben der Abfallwirt-
schaftsatzung des Zollernalbkreises an der nächstgelege-
nen Durchfahrtstraße zur Abholung bereitstellen. Insoweit 
wird angeregt, eine entsprechende Regelung in den Be-
bauungsplan aufzunehmen oder die betroffenen Grund-
stückseigentümer davon zu unterrichten. 
 

 
 
Das Grundstück 3875, welches im rechtskräfti-
gen Bebauungsplan „Oberes Ried-Grauenstein 
II“ von 1981 als öffentliche Grünfläche mit 
Zweckbestimmung Kinderspielplatz festgesetzt 
ist, wird durch die Bebauungsplanänderung als 
Baugrundstück für Wohnbebauung festgesetzt. 
Das Flurstück ist über die Stichstraße „Bus-
sardstraße“ angeschlossen. Es wird dann aus-
geschlossen, dass die Verkehrsfläche für die 
Müllabfuhr ausreichend dimensioniert ist. Zudem 
könnte die Müllentsorgung über die Straße „Obe-
res Ried“ erfolgen.  
 

04/4 Brandschutz  
Es bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben, so-
fern die beiliegenden Nebenbestimmungen als Bestand-
teil in den baurechtlichen Bescheid aufgenommen wer-
den. 
 

 
Die Einhaltung der Nebenbestimmungen ist im 
Rahmen der baurechtlichen Genehmigungen der 
Einzelvorhaben zu prüfen und abzustimmen.  
 

Einstufung des Objektes  

Allgemeines Wohngebiet (WA) 
Eingeschossig 
Sattel- oder Walmdach  
 
Nebenbestimmungen  
Bei Gebäuden, bei denen die Oberkante der zum Anlei-
tern bestimmten Stellen weniger als 8m über dem Gelän-
de liegen, sind Aufstellflächen für die Steckleiter der Feu-
erwehr (Grundfläche 3 x 3 m) erforderlich. Zur Erreichung 
der anleitbaren Stellen sind Zu- oder Durchgänge vorzu-
halten. Diese müssen geradlinig und mindestens 1 m breit 
sein. Die lichte Höhe muss mindestens 2,2m, bei Türöff-
nungen und anderen geringfügigen Einengungen mindes-
tens 2 m betragen.  
 
Es ist eine Löschwasserversorgung von mindestens 48 
m³/h für eine Löschzeit von zwei Stunden erforderlich. 
Hierbei können Löschwasserentnahmestellen in einem 
Umkreis von 300 m in Ansatz gebracht werden. 
 
Die öffentlichen Verkehrsflächen sind für Fahrzeuge der 
Feuerwehr befahrbar auszuführen. Hierbei sind die Vo-
raussetzungen der Verwaltungsvorschrift des Ministeri-
ums für Verkehr und Infrastruktur über Flächen für Ret-
tungsgeräte der Feuerwehr auf Grundstücken und Zufahr-
ten (VwV Feuerwehrflächen) zu erfüllen. 

 
 
 
 
 
 
Brandschutz und Gebäudetechnik werden in 
einem gesonderten Verfahren im Rahmen der 
Baugenehmigung betrachtet. Eine Einzelfallprü-
fung ist vorzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Brandschutz und Gebäudetechnik werden in 
einem gesonderten Verfahren im Rahmen der 
Baugenehmigung betrachtet. Eine Einzelfallprü-
fung ist vorzunehmen. 
 

04/5 Natur- und Denkmalschutz  
Im überplanten Bereich liegen weder rechtskräftig ausge-
wiesene Biotope noch andere Schutzgebiete. Durch die 
Planung werden aber umweltrelevante Eingriffe verur-
sacht, die entsprechend kompensiert werden müssen. 
 

 
Die Bebauungsplanänderung wird im vereinfach-
ten Verfahren gemäß § 13 BauGB in Verbindung 
mit § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innen-
entwicklung durchgeführt, wodurch auch der 
ausdrücklichen gesetzlichen Forderung nach §1a 
Abs. 2 BauGB zur Konzentration auf die Innen-
entwicklung Folge geleistet wird. Demnach gel-
ten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB (Fallgrup-
pe I) in Verbindung mit § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr.1 
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BauGB Eingriffe im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 
BauGB vor der planerischen Entscheidung er-
folgt oder zulässig, so dass keine Ausgleichsver-
pflichtung besteht, zumal bei einer wie vorliegend 
geplanten Bebauung eines relativ kleinflächigen 
Grundstücks innerhalb eines bestehenden Bau-
gebietes nicht von erheblichen umweltrelevanten 
Eingriffen auszugehen ist. Das Minimierungsge-
bot nach § 1 Abs. 5 BauGB und § 9 NatSchG 
wird beachtet. 

Auch im Bereich dieses Bebauungsplanes bieten sich 
Möglichkeiten zu einer Verbesserung der Umweltsituation 
durch die Schaffung von Baumquartieren oder Feldgehöl-
zen.  
 

Im Bebauungsplan ist auf dem Baugrundstück 
ein flächenhaftes Pflanzgebot festgesetzt, wel-
ches zur Verbesserung der Umweltsituation 
beiträgt. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht spricht hier nichts gegen 
eine Anwendung des vereinfachten oder beschleunigten 
Verfahrens nach §§13/13a BauGB, wobei darauf verwie-
sen wird, dass entsprechend neuster EU-Rechtsprechung 
nicht auf die Abarbeitung der Umweltbelange verzichtet 
werden darf. 
 

Das Bebauungsplan-Verfahren wird im „be-
schleunigten Verfahren“ nach § 13a BauGB 
durchgeführt. Die Voraussetzungen hierzu wer-
den erfüllt, da es sich um eine Maßnahme der 
Innenentwicklung und der Nachverdichtung han-
delt, die zulässige Grundfläche des überbauba-
ren Grundstückes deutlich kleiner als 20.000 m² 
ist. Im vereinfachten Verfahren wird von der 
Umweltprüfung (§ 2 Abs. 4 BauGB), vom Um-
weltbericht (§ 2a BauGB), von der Angabe, wel-
che Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB), sowie 
von einer Überwachung der erheblichen Um-
weltauswirkungen, die auf Grund der Bebau-
ungsplanänderung eintreten können(§ 4c 
BauGB) abgesehen. Es liegen keine Anhalts-
punkte vor, dass durch die Bebauungsplanände-
rung Europäische Vogelschutzgebiete oder an-
dere Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
beeinträchtigt werden. Aufgrund der Lage inner-
halb eines Wohngebietes bestehen solche Be-
einträchtigungen nicht. 
Die Bearbeitung und Bewertung der Umweltbe-
lange erfolgt im Rahmen der Begründung und 
Abwägung, wobei die Wohnbedürfnisse der 
Bevölkerung höher als die Eingriffe in Natur und 
Landschaft gewichtet werden.  

04/6 Artenschutz  
Es wird darauf hingewiesen, dass auch für diese Bebau-
ungsplanänderung eine fachlich belegbare Einschätzung 
zum Vorkommen streng geschützter oder besonders 
geschützter Arten erstellt werden muss. Die Abarbeitung 
der artenschutzrechtlichen Thematik ist zwingend erfor-
derlich – auch bei bereits überplanten Gebieten oder 
Gebieten die im Verfahren sind. 
 

 
Im Rahmen der Bebauungsplanänderung wurde 
eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung 
durchgeführt. Angesichts der örtlichen Gegeben-
heiten bzw. naturräumlichen Ausstattung des 
Plangebietes sowie den artspezifischen Habi-
tatsansprüchen und Erfordernissen ist nicht mit 
einer erheblichen Beeinträchtigung der ökologi-
schen Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten zu rechnen, bzw. es ist nicht mit einer 
erheblichen Störung im Sinne einer Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes lokaler Popula-
tionen auszugehen. 

Hinweise auf das Vorkommen besonders geschützter 
oder streng geschützter Arten sind dem Landratsamt für 
dieses Gebiet derzeit nicht bekannt. 
 
 
 

Kenntnisnahme 

ANLAGE 01 zur Vorlage 2017/145 



 

- 5 - 

Lfd. 
Nr. Anregungen Abwägungsvorschlag/Abwägungsprotokoll 

 
 
 

05 Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe  
Schreiben vom 11.05.2016 

 

05/1 Ihr Schreiben vom 11.04.2016 haben wir erhalten und 

nehmen hierzu, wie folgt Stellung: 

In besagtem Gebiet befinden sich keine Leitungen des ZV 
Wasserversorgung Hohenberggruppe. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Kenntnisnahme 

06 Unitymedia  
Schreiben vom 21.04.2016 

 

06/1 Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände.  
Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht geplant.  
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Kenntnisnahme 
 

07 Telekom 
Schreiben vom 13.06.2016 

 

07/1 Vielen Dank für Ihre Information. Da es sich hier um ein 
Gebäudekomplex handelt ist unser Bauherrenservice der 
Telekom zuständig. Der Bauherr möge sich bitte rechtzei-
tig vor Baubeginn dort melden. Die Kontaktdaten lauten: 
Email: FMB.BHH:Auftrag@telekom.de. Ein Lageplan ist 
beigefügt. 

Kenntnisnahme 

08 Stadtkämmerei  
Schreiben vom 13.04.2016 

 

08/1 Das Grundstück wurde bisher aufgrund der Festsetzung 
im Bebauungsplan als Grünfläche/ Kinderspielplatz nicht 
zu Ausschlussbeiträgen veranlagt. Mit Rechtskraft der 
Bebauungsplanänderung entstehen die Anschluss-
beiträge erstmals und werden veranlagt. 
Die Bussardstraße ist endgültig hergestellt. Ein Erschlie-
ßungsbeitrag kann für das Grundstück nicht mehr entste-
hen. 

Kenntnisnahme 

09 Tiefbauamt  
Schreiben vom 25.04.2016 

 

09/1 Von Seiten des Tiefbauamtes gibt es keine Einwendun-
gen. Ob das Flurstück bereits mit einem Abwasserkon-
trollschacht erschlossen wurde ist nicht bekannt. 

Kenntnisnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.Stengel 
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